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Für andere Leiter und Mitarbeiter des volkseige
nen Kombinates, die zentralisierte Aufgaben für 
das volkseigene Kombinat durchführen, die bisher 
von der WB wahrgenommen wurden, können die 
Mittel aus der Prämienfondsreserve des Direktors 
des volkseigenen Kombinates mit verwendet wer
den.

In volkseigenen Kombinaten, die den Ministerien 
direkt unterstellt sind, darf bei der Übernahme 
von Aufgaben, Rechten und Pflichten von WB 
hierfür kein besonderer Prämienfonds gebildet wer
den, wie das gemäß der Verordnung vom 2ß. Juni
1968 über die Bildung und Verwendung des Prä
mienfonds in den volkseigenen und ihnen gleich
gestellten Betrieben, volkseigenen Kombinaten, den 
WB (Zentrale) und Einrichtungen für die Jahre
1969 und 1970 (GBl. II S. 490) für die WB (Zen
trale) vorgesehen ist.

6. Zur planmäßigen Verwirklichung der Aufgaben, 
Rechte und Pflichten auf den Gebieten der Stan
dardisierung, der Qualitätssicherung und des Neue
rerwesens wird festgelegt:

6.1. Die gemäß § 13 Absätze 1 bis 13 der Standar
disierungsverordnung vom 21. September 1967 
(GBl. II S. 665) festgelegten Aufgaben der wirt
schaftsleitenden Organe auf dem Gebiet der Stan
dardisierung gehen auf die den Ministerien direkt 
unterstellten volkseigenen Kombinate über. Die den 
Ministerien direkt unterstellten volkseigenen 
Kombinate haben alle Voraussetzungen zu schaf-

■ fen, damit die ihnen übertragenen Aufgaben auf 
dem Gebiet der Standardisierung planmäßig und 
mit hoher Effektivität wahrgenommen werden.

6.2. Die Direktoren der volkseigenen Kombinate sind 
für die Festlegung und Realisierung der Quali
tätsziele im volkseigenen Kombinat auf der Grund
lage eines Qualitätssicherungssystems entsprechend 
den hierfür geltenden Rechtsvorschriften verant
wortlich. Beim Direktor des volkseigenen Kombi
nates besteht für die Qualitätssicherung und -ent- 
wicklung die Technische Kontrollorganisation (TKO) 
des volkseigenen Kombinates, die durch einen 
staatlichen TKO-Leiter geleitet wird.

Die TKO des volkseigenen Kombinates nimmt 
gleichzeitig die Funktion der TKO des Stamm
betriebes wahr.

Die Direktoren der Betriebe des volkseigenen, Kom
binates sind im Rahmen der Festlegung des Direk
tors des volkseigenen Kombinates für die Quali
tätsentwicklung und -Sicherung im Betrieb des 
volkseigenen Kombinates verantwortlich. In den 
Betrieben des volkseigenen Kombinates bestehen 
TKO, deren Leiter in bezug auf die fachliche An
leitung und Koordinierung der Aufgaben dem staat
lichen TKO-Leiter des volkseigenen Kombinates 
unterstehen. In Betrieben des volkseigenen Kombi
nates können staatliche TKO-Leiter eingesetzt wer
den.

6.3. Zur umfassenden Sicherung der Rechte der Neuerer 
in den volkseigenen Kombinaten und zur Wahr
nehmung der bisher in Rechtsvorschriften festge
legten Aufgaben der WB durch die volkseigenen 
Kombinate wird auf dem Gebiet der Neuererbe
wegung festgelegt:

a) Die Betriebe des volkseigenen Kombinates sind 
berechtigt und verpflichtet, alle sich aus der 
Neuererverordnung für volkseigene Betriebe er
gebenden Aufgaben, Rechte und Pflichten wahr
zunehmen mit dem Ziel, die Neuererbewegung 
planmäßig zu entwickeln und den höchstmögli
chen Nutzeffekt zu sichern.

b) Der innerbetriebliche Vorrang gemäß § 10 Abs. 6 
der Neuererverordnung entsteht für den Betrieb 
des volkseigenen Kombinates, in dem ein Neue
rervorschlag eingereicht ward. Er ist erstbenut
zender Betrieb und zahlt bei Benutzung die Ver
gütung gemäß § 37 der Neuererverordnung aus 
seinen Mitteln.

c) Werden ein Neuerervorschlag oder eine Neuerer
methode, die in einem Betrieb eines volkseige
nen Kombinates eingereicht und benutzt wer
den, in weiteren Betrieben des volkseigenen 
Kombinates benutzt, so ist die Vergütung ge
mäß § 36 der Neuererverordnung zu berechnen. 
Die überbetrieblich benutzenden Betriebe des 
volkseigenen Kombinates haben entsprechend 
dem Benutzungsumfang den auf sie entfallenden 
Anteil der Vergütungssumme dem volkseige
nen Kombinat zu erstatten. Erfolgt die überbe
triebliche Benutzung auch außerhalb des volks
eigenen Kombinates, so wird die Vergütung aus 
den in § 38 und § 39 der Neuererverordnung 
vorgesehenen Fonds gezahlt.

d) Im volkseigenen Kombinat und in seinen Be
trieben (einschließlich Stammbetrieb) besteht 
für die Schlichtung von Streitigkeiten aus § 1 
Abs. 1 der Anordnung vom 31. Juli 1963 über die 
Zuständigkeit und die Zusammensetzung der 
Schlichtungsstellen sowie über das Verfahren 
vor den Schlichtungsstellen (GBl. II S. 542) — 
nachstehend Schlichtungsanordnung genannt — 
jeweils eine Schlichtungsstelle.

Darüber hinaus ist beim volkseigenen Kombinat 
eine Schlichtungsstelle zu bilden, die für die 
Schlichtung von Streitigkeiten aus der Zahlung 
des volkseigenen Kombinates für die überbe
triebliche Benutzung gemäß § 2 Abs. 1 der 
Schlichtungsanordnung und, soweit es sich um 
Entscheidungen der Betriebe des volkseigenen 
Kombinates handelt, für das Nachprüfungsver
fahren gemäß § 1 Abs. 3 der Schlichtungsanord
nung zuständig ist.

7. Zur weiteren Gestaltung des Systems von Rech
nungsführung und Statistik wird festgelegt:

7.1. Dje industrielle Warenproduktion der volkseigenen 
Kombinate umfaßt auf der Grundlage der gelten
den Richtlinien die Summe aller im volkseigenen 
Kombinat hergestellten und zum Absatz außerhalb 
des volkseigenen Kombinates bestimmten indu
striellen Fertigerzeugnisse und fertiggestellten in
dustriellen Leistungen. Die Bewertung hat entspre
chend den geltenden Rechtsvorschriften zu erfolgen.

7.2. Zur Beurteilung der Produktionsleistungen der Be
triebe der volkseigenen Kombinate ist eine Pro
duktionskennziffer abzuiechnen, die die Summe al
ler in den Betrieben der volkseigenen Kombinate 
hergestellten industriellen Fertigerzeugnisse und


